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Muster: Eckpunkte für eine individuelle Vereinbarung zur Telearbeit

	Inhalte

	1. Der Arbeitnehmer … wird ab dem … auf einem Telearbeitsplatz beschäftigt. Er verrichtet seine Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz, sofern nicht die Arbeit im Betrieb ausdrücklich angeordnet ist.

	2. Der häusliche Arbeitsplatz befindet sich in der Wohnung des Arbeitnehmers. Der Raum ist für die Erledigung der Aufgaben unter Berücksichtigung der allgemeinen Arbeitsplatzanforderungen geeignet. Sofern es sich bei dem vorgesehenen Arbeitsplatz um einen vom Arbeitnehmer angemieteten Raum handelt, muss er nachweisen, dass der Eigentümer mit der Nutzung als Heimarbeitsplatz einverstanden ist. 

	3. Kann die Arbeitsleistung durch Störungen oder Schäden an den Arbeitsmitteln nicht am häuslichen Arbeitsplatz erbracht werden, ist die Arbeitsleistung auf Verlangen des Arbeitgebers am betrieblichen Arbeitsplatz zu erbringen.

	4. Während der Telearbeit gelten die arbeitsvertraglich vereinbarten Arbeitszeiten. Zu diesen Zeiten hat der Arbeitnehmer an seinem häuslichen Arbeitsplatz seine Arbeitsleistung zu erfüllen. Der Arbeitnehmer beachtet die gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen und etwaige Beschäftigungsverbote.
Der Arbeitnehmer hat betriebs- und selbstbestimmte Arbeitszeiten in einem Arbeitszeitbuch, das elektronisch zu führen ist, festzuhalten und dieses auf Verlangen des Arbeitgebers jederzeit, zumindest aber am Ende eines jeden Monats, seinem Vorgesetzten vorzulegen.

	5. Der Arbeitnehmer stellt sicher, dass die jeweils geltenden Arbeitsschutzbestimmungen am Telearbeitsplatz eingehalten werden.

	6. Die Kosten der Unterhaltung des häuslichen Telearbeitsplatzes und des Büroraums werden durch den Arbeitgeber mit einer Pauschale in Höhe von monatlich … € abgegolten.




